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 Veröffentlicht am 05.08.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §8 Abs1;

Rechtssatz

Ob Vorsatz in der vom Gesetz geforderten Erscheinungsform vorliegt, ist sachverhaltsbezogen von inneren Vorgängen

in der Person des Täters abhängig, auf die aus nach außen in Erscheinung getretenen Umständen geschlossen werden

muß.
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